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Kleine Anfrage gem. § 19 Abs. 1 Geschäftsordnung des Rates 
Ihre Anfrage betr. Private Nutzung städtischer Flächen auf der Eupener Straße in Sechtem 
 
Sehr geehrter Herr Breuer, 
 
Ihre o.g. kleine Anfrage vom 10.05.2017 beantworte ich wie folgt: 
 
Frage 1: 
Ist der Stadt bekannt, dass in Sechtem auf der Eupener Straße eine Privatisierung der gesamten 
öffentlichen Flächen vor den Grundstücken, Flur 19, 171, 227, 225, 224, 223, und 221 in einer 
Tiefe von bis zu ca. 3 Metern durchgeführt wurde, die nach dem Flurbereinigungsverfahren 1988-
89 für den späteren Straßenendausbau entstanden ist? 
 
Antwort: 
Ja. 
 
Frage 2: 
Warum wurde nur dem Nutzer des Streifens vor dem Flurstück 222 mit Schreiben der Stadt, 
vom 28.01.2014 die weitere Nutzung der Fläche aus angeblichen Verkehrssicherungsgründen 
und das sie somit der Allgemeinheit entzogen würde, untersagt? 
 
Frage 3: 
Gilt diese durch die Stadt vorgebrachte Verkehrssicherungspflicht der Stadt ebenfalls auf den 
anderen 6 privatisierten Flächen, auf denen sich teilweise, noch weit nach 1990 errichtete, 
unbeleuchtete Baumaßnahmen, scharfkantige große Findlinge, Hecken, Bäume, sowie flache 
und höhere Einfriedungen befinden, zu deren Anlage u. a. auch die vorhandenen Behelfsas-
phaltdecken, wie vor Flurstück 222 noch vorhanden, teilweise entfernt wurden? 
 
Frage 4: 
Weshalb duldet die Stadt weiterhin laut Schreiben Stadtplanungs- und Liegenschaftsamtes vom 
07.07.2016, 2. Absatz, an den Eigentümer des Flurstücks 222, die weitere Nutzung und 
Privatisierung nur durch die andern 6 Flurstückeigentümer und sogar ab ca. 2016 die Neu-
privatisierung und die Durchführung größerer Baumaßnahmen auf dem städtischen Grundstück 

vor dem Flurstück 171? 
 
Frage 5: 
Warum kann demgegenüber die weitere private Nutzung der Fläche vor Flurstück 222 nicht 
erlaubt und geduldet werden, wie bis 2014 geschehen, unter der vertraglichen Übernahme der 
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Verkehrssicherungspflicht des Nutzers, da laut o. a. Schreiben des Stadtplanungs- und Liegen-
schaftsamtes vom 07.07.2016, 2. Absatz, der Bedarf der Nutzung durch die Stadt nicht bestand 
oder mittelfristig besteht? 
 
Antwort zu 2. bis 5.: 
Die Frage, wie die Nutzung städtischer Flächen durch die Eigentümer der angrenzenden Grund-
stücke zu bewerten ist, kann nicht generell beantwortet werden sondern muss in jedem Einzelfall 
gesondert geprüft werden. So ist nur vor dem Grundstück Eupener Straße 4 die städtische Flä-
che vollständig asphaltiert und erweckt bei einem unbefangenen Verkehrsteilnehmer den Ein-
druck, es handele sich um einen überbreiten Gehweg und sei damit Bestandteil der öffentlichen 
Verkehrsfläche. Damit obliegt die Verkehrssicherungspflicht der Stadt. Die Aufstellung von Hin-
dernissen wie Pflanzkübel, Findlingen oder ähnliches kann auf solchen Flächen grundsätzlich 
nicht geduldet werden und muss deshalb untersagt werden. 
 
Anders verhält es sich bei den übrigen Flächen an der Eupener Straße. Hier befinden sich Ein-
friedigungen bzw. Hecken, Hochbeete und abgegrenzte Zufahrten und PKW-Stellplätze, die ge-
rade nicht den Eindruck einer öffentlichen Verkehrsfläche machen. Da die Stadt diese Flächen 
erst beim zukünftigen Ausbau der Eupener Straße benötigt bestehen keine grundsätzlichen Be-
denken, wenn diese bis dahin privat genutzt werden. Zurzeit wird geprüft, ob und ggf. unter wel-
chen Bedingungen für die private Nutzung dieser Flächen der Abschluss von Pachtverträgen in 
Betracht kommt. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
gez. Wolfgang Henseler, Bürgermeister 


